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Neuste Tipps und Informationen im 
Steuerrecht 

INHALTSVERZEICHNIS 

Aufteilung der Kosten einer Betriebsveranstaltung / Weihnachtsfeier als steuerpflichter 
Lohn 

Zuwendungen eines Arbeitgebers anlässlich einer Betriebsveranstaltung sind 

steuerpflichtiger Arbeitslohn zu qualifizieren. Diese Kosten sind grundsätzlich 
zu gleichen Teilen sämtlichen Teilnehmern zuzurechnen. Eine Voraussetzung 
für die Annahme von Arbeitslohn ist, dass die Teilnehmer durch die 

Leistungen objektiv bereichert werden. 

Dies hat der BFH nunmehr entschieden und seine bisher gegenteilige 
Rechtsprechung geändert. Zu einer objektiven Bereicherung führen dabei nur solche Leistungen, die von den 
teilnehmenden Arbeitnehmern unmittelbar konsumiert werden können, also vor allem Speisen, Getränke und 
Musikdarbietungen. Aufwendungen des Arbeitgebers, die die Ausgestaltung der Betriebsveranstaltung 
betreffen (z. B. Mieten und Kosten für die Beauftragung eines Eventveranstalters) bereichern die Teilnehmer 
hingegen nicht und bleiben deshalb bei der Ermittlung der maßgeblichen Kosten unberücksichtigt.  

In einem weiteren Urteil entschied der BFH, dass die Kosten der Veranstaltung nicht nur auf die Arbeitnehmer, 
sondern auf alle Teilnehmer (z. B. auch Familienangehörige) zu verteilen sind. Der danach auf Begleitpersonen 
entfallende Anteil der Kosten wird, so der BFH ebenfalls entgegen seiner früheren Auffassung, den 
Arbeitnehmern bei der Berechnung der Freigrenze auch nicht als eigener Vorteil zugerechnet. 

Bundesfinanzministerium äußert sich zu neuen Rechnungsangaben 

Gutschrift: Die Pflichtangaben in der Rechnung sind durch das 
Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz um die Rechnungsangabe 

ein einem Schreiben zu den verschiedenen Regelungen insbesondere auch 
 

Vereinbaren die am Leistungsaustausch Beteiligten, dass der 
 

Darüber hinaus kommt die Anerkennung von Formulierungen in Betracht, die in anderen Amtssprachen für den 
-
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Zeitpunkt der Rechnungsausstellung:

des Monats, der auf den Monat folgt, in dem die Lieferung ausgeführt worden ist, eine Rechnung auszustellen.

Grundzüge der neu eingeführten Lohnsteuer-Nachschau! 

auf dem Gebiet der Lohnsteuer

ohne vorherige Ankündigung
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Anmerkung:

Handlungsempfehlungen und Gestaltungshinweise zum Jahresende 2013 
 

Die elektronische Bilanz für Wirtschaftsjahre ab 2013:  
 

Sonderabschreibung für kleine und mittlere Unternehmen:  
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Investitionsabzugsbetrag kann sinnvoll sein: 

Beispiel:

Investitionsabzugsbetrag auch für einen betrieblichen Pkw: 
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Geschenke an Geschäftsfreunde:  
 

Geschenke an Arbeitnehmer:  
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Fälligkeitstermine 

Basiszinssatz (§247 Abs. 1 BGB) 

Verzugszinssatz (§ 288 BGB) 

 

Verbraucherpreisindex 2010 = 100 

Quellen:




